Baudirektion
Kanton Zirich Arv/ 100 /2004

VERFUGUNG

vom 6. Februar 2004

Buchs. Privater Gestaltungsplan Hochregallager AMAG

Genehmigung (§ 2 lit. b PBG)

Am 11. Dezember 2003 stimmte die Gemeindeversammlung Buchs dem privaten Ge-
staltungsplan Hochregallager AMAG zu. Gegen diesen Beschluss wurde gemiss Rechts-
kraftbescheinigungen der Kanzlei der Baurekurskommissionen vom 23. Januar 2004 und
des Bezirksrates Dielsdorf vom 26. Januar 2004 kein Rechtsmittel eingelegt. Mit Schrei-
ben vom 28. Januar 2004 ersucht der Gemeinderat Buchs um Genehmigung der Vorlage.

Mit dem Gestaltungsplan wird die Verwirklichung eines Hochregallagers im bestehenden
Betriebareal der Firma AMAG ermdglicht. Da das Bauprojekt von der giiltigen Bau- und
Zonenordnung abweicht, ist ein privater Gestaltungsplan erforderlich.

Die Vorlage ist rechtmissig, zweckmissig und angemessen (§ 5 PBG).

Die Baudirektion verfiligt:

L Der private Gestaltungsplan Hochregallager AMAG, dem die Gemeindeversamm-
lung Buchs am 11. Dezember 2004 zugestimmt hat, wird genehmigt.

II. Der Grundeigentiimerschaft wird fiir die durch die Bearbeitung dieser Verfiigung

entstandenen Aufwendungen separat Rechnung gestellt.
(Zustelladresse: Eggenschwiler, Frick + Partner AG, Badenerstrasse 1, 8107 Buchs)

Staatsgebiihr Fr. 560.00
Ausfertigungsgebihr Fr. 40.00

(Konto 8300.43100000
Total Fr. 600.00 Auftrag 83120.40.210)
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II.  Gegen Dispositiv Ziffer II dieser Verfiigung kann innert 30 Tagen, von der Mit-
teilung an gerechnet, beim Regierungsrat schriftlich Rekurs erhoben werden.

IV. Die Gemeinde Buchs wird eingeladen, Dispositiv Ziffer I gemiss §§ 6 und 89 PBG
offentlich bekannt zu machen.

V. Mitteilung an den Gemeinderat Buchs (fiir sich und zuhanden der beteiligten Grund-
eigentiimer unter Beilage von drei Dossiers), an die Kanzlei der Baurekurskommis-
sionen (unter Beilage von einem Dossier) und an das Amt fiir Raumordnung und
Vermessung (unter Beilage von zwei Dossiers) sowie an das Generalsekretariat der
Baudirektion, Abteilung Finanzen und Controlling.

Bitte uiberpriifen Sie die Richtigkeit der Zustelladresse in Dispositiv Ziffer II dieser Ver-
fiigung. Ohne lhren Gegenbericht innert zwanzig Tagen gehen wir davon aus, dass die

Zustelladresse korrekt und zudem identisch mit der Rechnungsadresse ist.

35 11 ARV Amt fiir
Ziirich, den 6. Februar 2004 Raumordnung und Vermessung
040259/0Ovel/Zwe

Fir den Auszug:

L Boreried?
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Privater Gestaltungsplan

Hochregallager AMAG T+Z, 8107 Buchs

Von der Grundeigentimerin aufgestellt: 11. September 2003
AMAG Automobil und Motoren AG
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Von derfGemeindeversammlung zugestimmt am: { { Dez. 2003
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Gemeinde Buchs

Privater Gestaltungsplan

Hochregallager AMAG T+Z, 8107 Buchs

Gestaltungsplanvorschriften

Von der Grundeigentumerin aufgestellt: 11. September 2003
AMAG Automobil und Motoren AG

on de 'ééfhéindeversammlung zugestimmt am:
Im Amtsblatt ausgeschrieben am:

Namens des Gemeindeversammlung,

Der Prasident: y |
/_ S/ /

VVon der Baudirektion
: BDV Nr. | O
genehmigt am: = g, Feb. 2004 A00

Far die Baudirektion

Verfasser. .o enschwiler, Frick + Partner AG PlanNr.  02099.A1
p Bauingenieur-, Planungs- und Vermessungsbiiro SIA Grosse: A4
e O Badenerstrasse 1 8107 Buchs Datum: 10.09.2003
/ Tel. 01 884 67 00 Fax 01 884 67 04 Revidiert: 19.11.2003
Archiv Nr.
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Art. 1 Geltungsbereich / Bestandteile

Der Gestaltungsplan umfasst mehrheitlich die Parzelle Kat.-Nr. 1109 mit einer Flache von
56'156 m? und gilt fur das im Plan 1:1000 vom 10. September 2003 durch den Gestaltungs-
plan-Perimeter abgegrenzte Areal.

Er setzt sich zusammen aus den nachstehenden Vorschriften und dem genannten Plan im
Massstab 1:1000 (Akte Nr. 2; Plan Nr. 02099.01).

Art. 2 Zweck

Der Gestaltungsplan bezweckt die Regelung der Bebauung fur ein Hochregallager auf dem
Betriebsareal Kat.-Nr. 1109, westlich der Staatsstrasse S-4 und sudlich des Furtbaches, im
Industriegebiet von Buchs.

Art. 3 Erganzendes Recht / Verhéltnis zur Bau- und Zonenordnung

Soweit die nachstehenden Vorschriften nichts Abweichendes bestimmen, gelten im Perime-
ter das kantonale Planungs- und Baugesetz (PBG) sowie die Bau- und Zonenordnung der
Gemeinde Buchs.

Vorbehalten bleibt das zwingende Recht von Bund und Kanton.
Art. 4 Nutzweise und Empfindlichkeitsstufe

Im Gestaltungsplangebiet gelten betreffend Nutzweise die Bestimmungen der Hohen Indust-
riezone | 8 gemass BZO Buchs in der Fassung vom 17. Februar 1994.

Es gilt die Empfindlichkeitsstufe IV gemass Art. 43 der eidgendssischen Larmschutz-Verord-
nung (LSV).

Art. 5 Ausniitzung

Im Baubereich ,,Hochregallager* gelten folgende Bauvorschriften:

- Das mogliche Bauvolumen (Baumasse) wird ausschliesslich durch die Baubegren-
zungslinien (Mantellinien) und durch die maximal zuldssige Gebaudehdhe bis zu
einer Kote von 452.50 m.4.M. bestimmt,

- technische Aufbauten wie Kamine, Aufbauten fur Aufzugs- und Luftungsanlagen
durfen die maximale Gebaudehodhe Uberschreiten, sofern sie erwiesenermassen er-
forderlich sind,

- im Baubereich ,Hochregallager® gilt keine Baumassenziffer und keine Ausnit-
zungsziffer fur Buros nach Art. 15 BZO.

Im Ubrigen Gestaltungsplangebiet gelten die jeweils gultigen Vorschriften der Hohen Indust-
riezone | 8, minimal diejenigen geméass BZO Buchs in der Fassung vom 17. Februar 1994.
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Art. 6 Gestaltung

Bauten, Anlagen und Umschwung sind fur sich und in ihrem Zusammenhang mit der bauli-
chen und landschaftlichen Umgebung so zu gestalten, dass eine gute Gesamtwirkung er-
reicht wird.

Art. 7 Erschliessung
Die Erschliessung hat geméss den Angaben im Plan 1:1000 (Plan Nr. 02099.01) zu erfolgen.
Art. 8 Emissionen

Die wahrend der Bauphase eingesetzten Maschinen, Gerate und Fahrzeuge mussen dem
Stand der Technik entsprechen.

Lastwagenfahrten sind moglichst nicht durch Wohngebiete zu fuhren.

Staubemissionen sind mit sachdienlichen Massnahmen zu minimieren.

Art. 9 Inkrafttreten

Der Gestaltungsplan tritt am Tage nach der 6ffentlichen Bekanntmachung der Genehmigung
durch die Baudirektion Kanton Zurich in Kraft.
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Kanton Zirich Akte Nr. 3

Gemeinde Buchs

Privater Gestaltungsplan

Hochregallager AMAG T+Z, 8107 Buchs

Erlauternder Bericht gemass Art. 47 RPV

mit informativen Beilagen (Anhang A bis D)

Von der Grundeigentumerin aufgestellt: 11. September 2003
AMAG Automobil und Motoren AG

Verfasser:

eflo

Eggenschwiler, Frick + Partner AG Plan Nr. 02099.A3
Bauingenieur-, Planungs- und Vermessungsbiiro SIA Grosse: Ad
Badenerstrasse 1 8107 Buchs Datum: 10.09.2003

Archiv Nr.
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1. Ausgangslage

Auf dem Areal der AMAG Automobil und Motoren AG in Buchs ZH soll das Zentralersatzteil-
lager um ein Hochregallager erweitert werden. Dieses ersetzt dabei einen Teil der heutigen
Lagerflachen in den bestehenden Betriebshallen. In den letzten Jahren hat sich in der Auto-
branche die Produktepalette massiv erhoht. Diese Vielfalt der Ersatzteile bedingt eine deut-
lich grossere Lagerflache. Das geplante, voll elektronisch gesteuerte und bewirtschaftete
Hochregallager ist in die Logistik des Betriebes zu integrieren; der Standort innerhalb des
Betriebes ist gebunden, er ist nicht frei wahlbar.

Gestiitzt auf § 83 PBG wird fiir im Gestaltungsplan umschriebene Gebiet der private Gestal-
tungsplan ,Hochregallager AMAG T+Z, 8107 Buchs" aufgestellt.

2. Ausniitzung und Nutzweise

Die Bestimmungen des Gestaltungsplans Gbermehmen die Vorschriften der geltenden BZO
Buchs mit Ausnahme des Mantellinienbereichs fiir das geplante Hochregallager, fur welches
einzig die Gesamthéhe mit einer Meereskote festgesetzt wird.

3. Erschliessung
3.1 Fahrzeugverkehr

Die verkehrsmassige Erschliessung des Betriebsareales wird grundséatzlich nicht verandert.
Im Zusammenhang mit den tibergeordneten, festgesetzten Projekten erfolgen Anpassungen
im Bereich der Furtbachstrasse und der Ein- und Ausfahrten in die Staatsstrasse, deren Aus-
fuhrung ist vorbereitet und eingeleitet. Allféllige weitere Anpassungen infolge veranderter
Randbedingungen sind in einem spateren Zeitpunkt nicht ausgeschlossen.

3.2 Fussginger-/Radfahrerbeziehungen

Nord- und ostseitig des Betriebsareales bestehen Fussganger- und Radfahrerverbindungen
auf den bestehenden éffentlichen Strassen. Zurzeit wird die 6ffentliche Radfahrerverbindung
Buchs-Dallikon durch das kantonale Tiefbauamt ausgebaut.

3.3 Bahn

Das Industriegebiet Buchs-Dallikon wird ab Bahnhof Buchs-Dallikon mit einem Anschluss-
gleis erschlossen. Am Westrand des Gestaltungsplangebietes fuhren 3 Anschlussgleise ab
dem Stammgleis in das Betriebsareal der AMAG.

4. Ver-und Entsorgung
4.1 Abwasser

Das Gestaltungsplangebiet ist geméass dem im Generellen Entwasserungsplan (GEP) fest-
gelegten System zu entwassern.
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Das Hochregallager wird die bestehende offentliche Mischabwasserleitung SBR LW 400
mm, welche heute bereits unter den Betriebsgebauden durchfuhrt, Gberstellen. Das Hochre-
gallager wird nicht unterkellert. Die Fundation des Hochregallagers ist so zu wahlen, dass
der Betrieb und Fortbestand der éffentlichen Kanalisationsleitung sichergestelit und gewahr-
leistet bleibt.

Mit dem Bau des Hochregallagers ist der Zustand der Leitung zu uberprufen, damit eine all-
fallig erforderliche Sanierung oder Erneuerung koordiniert erfolgen kann.

4.2 Wasser

Die Planung und Ausfuhrung der gebaudeinternen Installationen hat in Absprache mit der
Wasserversorgung, der Feuerpolizei und der Feuerwehr zu erfolgen.

4.3 Energie

Fur die Planung der Netzanschlusse sind die Werktrager zustandig.

Langs der Staatsstrasse S-4 wird mit dem Radwegausbau eine Gasleitung erstellt.

5. Grundwasser

Das Areal liegt im Grundwasserschutzbereich A,. Bauten und Bauteile im Schwankungsbe-
reich des Grundwassers sind im koordinierten Baubewilligungsverfahren zu beurteilen und
zu prufen.

6. Parkierung

Mit dem Hochregallager als Erweiterung des Zentralersatzteillagers ist kein Ausbau der Par-
kierungsflachen notwendig. Es werden keine zuséatzlichen Arbeitsplatze ausgelost.

Fur die Parkierung gelten die kommunalen Vorschriften, die Anzahl der Parkplatze wird bei
jedem Baugesuch auf Grund der dannzumal geltenden Vorschriften festgelegt.

7. Umweltvertraglichkeitspriifung

Fur die Erweiterung des Verteilzentrums gilt es zu prifen, wieweit sich die Auswirkungen auf
die Umwelt verandern oder verlagern und dadurch allenfalls eine Umweltvertréaglichkeitspri-
fung im Sinne der Umweltschutzgesetzgebung erforderlich wird. Die beauftragte F. Preisig
AG, Bauingenieure und Planer SIA/USIC, Zirich hat in enger Zusammenarbeit mit der Koor-
dinationsstelle fir Umweltschutz der Baudirektion Kanton Zurich die nétigen Abklarungen
vorgenommen. Im resultierenden Zwischenbericht vom 25. August 2003 wird festgehalten,
dass die Voraussetzungen nicht gegeben sind, die geplante Erweiterung des Zentralersatz-
teillagers der UVP-Pflicht zu unterstellen. Im erarbeiteten Umweltbericht vom 10. September
2003 (siehe Anhang D) sind die massgebenden Abklarungen und Folgerungen aufgezeigt.
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8. Altlasten

Im Beizugsgebiet des Gestaltungsplanes befindet sich geméss Altlastenverdachtsflachenka-
taster, deutlich ausserhalb des Baubereiches _Hochregallager*, 1angs der Staatsstrasse die
Verdachtsflache Nr. D.2.

Bei weiteren Neubauten, An- und Umbauten mussen die Anforderungen gemass Art. 3 AltlV
eingehalten werden. Dabei ist sicherzustellen, dass keine Schadstoffherde Uberbaut werden,
die zukinftig zu einem Sanierungsbedarf gemass Art. 9 AltlV fuhren kénnen.

9. Festsetzung

Die privat aufgestellten Festlegungen dieses Gestaltungsplanes Uberschreiten im Baube-
reich ,Hochregallager* die Bauvorschriften der rechtskraftigen Bau- und Zonenordnung der
Gemeinde Buchs. Es ist daher die Zustimmung der Gemeindeversammiung erforderlich. Der
private Gestaltungsplan bedarf zudem der Genehmigung durch die Baudirektion Kanton Zu-
rich.

Informative Beilagen als Anhang:

Anhang A: Situationsplan 1:1000, Erdgeschosse / Umgebung und Parkierung
Anhang B: Querschnitt durch das Zentralersatzteillager

Anhang C: Ansicht Gesamtareal, Isometrische Darstellung der Betriebsgebaude mit
geplantem Hochregallager

(Verfasser Anhange A-C: Max Lutz + Partner Architekten AG, Winterthur)

Anhang D: Umweltbericht vom 10. September 2003
(Verfasser: F. Preisig AG, Zurich)

Buchs, 10. September 2003 Zg@énschwiler, Frick + Partner AG
E.E

revidiert 19. November 2003 schwil
‘g/ﬂ/\/\ ‘}M(/w?(//\__\
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Anhang D

AMAG AG

GESTALTUNGSPLAN
HOCHREGALLAGER

Gemeinde Buchs ZH

UMWELTBERICHT

Zurich, 10. September 2003

/’—’/A_/\ e
F.Preisig AG

Bauingenieure und Planer SIA/USIC
Grinhaldenstrasse 6 >CH-8050 zurich >tel. 01 308 85 85 >fax. 01 308 85 80 >www.preisigag.ch

Basel Bottmingen Wettingen Winterthur Ziirich
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Einleitung

Die AMAG AG betreibt auf ihrem Areal in Buchs ZH (Parzelle Kat. Nr.
1109) ihr Zentralersatzteillager fur die gesamte Schweiz. Von hier aus
werden die 9 Hauptlager die in der gesamten Schweiz verteilt liegen mit
Ersatzteilen beliefert.

Da sich die Produktpalette in den letzten Jahren dauernd erhéht hat, und
somit immer mehr verschiedene Ersatzteile zwischengelagert werden
missen, reichen die bestehenden Lagerhallen auf dem Areal nicht mehr
aus.

Das bestehende Zentralersatzteillager soll deshalb um ein neues Hoch-
regallager erweitert werden. Dieses ersetzt dabei einen Teil der beste-
henden Lagerhallen, welcher dazu abgerissen werden muss.

Das AMAG-Areal liegt geméss Zonenplan der Gemeinde Buchs in der
Zone ,Hohe Industriezone 18’. Das bereits bestehende Zentralersatzteil-
lager umfasst eine Grundflache von rund 40'000 mZ. Das neue Hochre-
gallager beansprucht ca. 4'500 m? dieser Flache.

Da das geplante Hochregallager mit einer vorgesehenen Hoéhe von 27.5
m die maximale Bauh&he der ,Hohen Industriezone 18’ von 20.0 m tber-
schreitet, ist zur Realisierung des Hochregallagers ein Gestaltungsplan
erforderlich.

Das im Gestaltungsplan behandelte Gebiet umfasst im wesentlichen die
Parzelle Kat. Nr. 1109. Darin werden die maximal zuldassigen Abmes-
sungen und die genaue Lage des Hochregallagers definiert.

Mit der Realisierung des Hochregallagers entsteht auf dem Areal neue
Lagerflachen im Umfang von rund 16’000 m?. Da die Erweiterung im Zu-
sammenhang mit der laufend grésser werdenden Produktpalette steht,
nimmt durch die neue Lagerflache weder die Anzahl der Arbeitsplétze
noch der An- und Auslieferverkehr zu.

Die Situation im Anhang A zeigt die im Gestaltungsplan festgelegte Lage
des neuen Hochregallagers im Umfeld der bestehenden Hallen.

F. Preisig AG Bauingenieure und Planer SIA/USIC
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Beschreibung des Vorhabens

Dimensionierung

Die im Gestaltungsplan festgehaltene Abmessung fir das neue Hochre-
gallager betragen:

Lénge: 93.5m
Breite: 50.0m
Hoéhe: 27.8m

Dies entspricht einer Grundflache von ca. 4’500 m2, welche innerhalb
des bestehenden Baukérpers zu liegen kommt (Anhang A).

Lagerflachen

Das heutige Zentralersatzteillager inklusive aller Anbauten weist eine
Grundflache von ca. 40'000 m? auf. Neben Lagerhallen sind auf dieser
Flache auch Blirogeb&dude vorhanden. Die H6hen der bestehenden La-
gergebéude liegen zwischen 6.2 m bis 12.7 m. Die gesamte Lagerflache
im Betrieb betragt heute rund 45'000 m? und ist teilweise auf verschie-
dene Stockwerke verteilt.

In Hochregallagern wird die Ware auf Paletten in verschiedenen Lager-
ebenen gelagert, wobei eine Lagerebene in der Hoéhe lediglich eine Pa-
lette aufnehmen kann. Wird nun zur Berechnung der gesamten Lagerfla-
che jede einzelne Lagerebene aufaddiert, so gelangt man zu sehr hohen
Lagerflachen. Diese benachteiligt Hochregallager zum Beispiel bei der
Beurteilung der UVP-Pflicht gegenlber konventionellen Lagerhallen, in
welchen pro Stockwerk mehrere Paletten (ibereinander gestapelt werden
kénnen.

Nach Angabe der KofU (Koordinationsstelle fir Umweltschutz), die sich
ihrerseits auf eine Auskunft des Rechtsdienstes des BUWAL beruft, ist
man zur Einsicht gekommen, dass bei Hochregallagern die massgeben-
de Lagerflache wie folgt zu berechnen ist: Die Grundflache des Hochre-
gallagers ist mit der Anzahl der ,Stockwerke’ zu multiplizieren, wobei ein
imagindres Stockwerk eine Héhe von 5 - 6 m aufweist. Dies entspricht in
etwa der Stockwerkhodhe eines konventionellen Lagers.

Entsprechend dieser Vorgaben weist das geplante Hochregallager der
AMAG eine Lagerflache von ca. 22'500 m? auf.

Da dem Hochregallager ein Teil der bestehenden Lagerflache zum Opfer
fallt (ca. 6’500 m?), nimmt die Lagerflache im gesamten Verteilzentrum
um effektiv 16'000 m? zu.

Erschliessung

Die Erschliessung des neuen Hochregallagers erfolgt analog der heute
bestehenden Lagerhallen. Das heisst die Anlieferung erfolgt von Norden
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oder Siiden Uber die Bahnhofstrasse in die Furtbachstrasse, an welcher
die bestehende Anlieferrampe der AMAG benutzt wird. Es sind keine
zuséatzlichen Andocksteiflen im Projekt vorgesehen. Die Auslieferung er-
folgt ebenfalls analog heute auf der Stidseite des AMAG-Areals an den
bestehenden Auslieferrampen und von dort auf die Bahnhofstrasse.

Die Einlagerung ins und die Auslieferung aus dem Hochregallager findet
innerhalb der bestehenden Lagergebdude statt und hat keinen areal-
internen Umschlagverkehr ausserhalb der Geb&ude zur Folge.

Unabhé&ngig vom vorliegenden Gestaltungsplan sind zur Zeit verschie-
dene Strassenbauten im Umfeld des Areals in der Ausfiihrung oder ste-
hen kurz bevor. Es handelt sich dabei einerseits um die neue Staats-
strasse Bahnhofstrasse S-4, Abschnitt Furttalstrasse S-1 bis Furt-
bachstrasse und andererseits eine neue Verbindungsstrasse zwischen
der Bahnhofstrasse und der Riedstrasse welche nérdlich des Furtbaches
zu liegen kommt. Diese ersetzt den heutigen Abschnitt der Furtbach-
strasse entlang der AMAG-Lagerhallen, welcher anschliessen zuriick-
klassiert und allenfalls verdaussert werden soll.

Diese beiden Projekte haben zwar auf die grundséatzliche Erschliessung
des AMAG-Areals einen Einfluss, doch beeinflussen sie weder die areal-
interne Erschliessung noch das Verkehrsaufkommen auf dem 6ffentli-
chen Strassennetz durch das Areal. Diese neue Erschliessung wird
schon vor Baubeginn des Hochregallagers realisiert sein.

An- und Auslieferung

Da die Erweiterung des Zentralersatzteillagers grundsatzlich auf der zu-
nehmenden Produktpalette beruht und nicht auf Grund eines geplanten
grosseren Absatzes notwenig wird, ist nach Angaben der Bauherrschaft
nicht mit vermehrtem Zu- und Auslieferverkehr zu rechnen. Auch werden
die Andockstellen fir An- und Auslieferungen weder erweitert noch um-
gebaut. Es bleibt also bei der heute vorhandenen Infrastruktur flr die An-
und Auslieferung.

Sowohl heute wie auch nach Realisation des Hochregallagers funktio-
niert die An- respektive Auslieferung der Ersatzteile wie folgt:

» Die Anlieferung erfolgt zu tiber 95% per Bahn aus den eigenen Wer-
ken in Deutschland (iber ein Anschlussgeleise direkt in die Lagerhal-
len.

e Fremdteile werden per Lastwagen im Umfang von rund 20 Zufahrten
pro Tag angeliefert.

* Die Auslieferung erfolgt vollumfanglich per Lieferwagen im Umfang
von rund 30 Wegfahrten pro Tag.
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Parkierung

Die geplante Erweiterung des Zentralersatzteillager beinhaltet keinen
Ausbau der Parkierungsflachen. Es verbleibt somit die bestehende An-
ordnung und Parkplatzzahl von 294 Parkplatzen geméss heutigem Vor-
handensein auf dem AMAG-Areal, sowie weiteren 60 gemieteten Park-
platzen auf angrenzendem Gemeindegebiet.

Das Projekt Idst auch keine neue Arbeitsplatze aus, womit auch die Fre-
quenz der Zu- und Wegfahrten der Angestellten analog dem heutigen
Zustand verbleiben. Die Erweiterung des Zentralersatzteillagers fiihrt
somit zu keinem zusatzlichem Verkehr durch die Angestellten.

Warmeerzeugung

Fir die Beheizung der neuen Geb&udekubaturen ist geméss Angaben
des Bauherrn keine zusétzliche Heizanlage notwendig. Da es sich bei
einem Hochregallager um eine voll maschinell betriebene Anlage han-
delt muss das Geb&ude grundsétzlich nicht beheizt werden.

Es ist aber vorgesehen, zumindest die grosste der 3 vorhandenen Heiz-
zentralen in Kiirze zu sanieren respektive zu ersetzten. Ob dabei ein
Anschluss ans Gasleitungsnetz realisiert wird ist zur Zeit noch offen.

Diese Erneuerung steht nicht im Zusammenhang mit der vorliegenden
Erweiterung und wird auch ohne diese durchgefinhrt.

Somit kann in Zukunft erstens ein besserer Nutzungsgrad der eingesetz-
ten Rohenergie erreicht werden (geringerer Verbrauch) und zweitens
wird die Verbrennung sauberer ablaufen, so dass die Schadstoffemissi-
onen pro eingesetzte Einheit Rohenergie abnimmt.

Fundation

Das geplante Hochregallager bedingt eine massive Fundation, welche
nur durch Pfahle in den Untergrund zu realisieren ist. Da der Grundwas-
serspiegel lediglich ca. 2.0 m unter OK Terrain liegt, werden diese Pfahle
deutlich ins Grundwasser zu stehen kommen.

Eine Unterkellerung des neuen Hochregallagers ist nicht vorgesehen.

Entwéasserung

Durch das neue Hochregallager entstehen keine neuen Dachflachen die
zuséatzlich entwassert werden missen. Es verbleibt somit die bestehen-
de Meteorwassermenge die durch die bestehenden Entwasserungslei-
tungen abgefihrt werden kénnen.

Die detaillierte Entwésserung wird im Bauprojekt festgelegt.
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2.9 Rickbau

Fir die Erstellung des neuen Hochregallagers missen vorgangig Teile
der bestehenden Lagerhallen mit der selben Grundfiédche riickgebaut
werden.

Da sich diese Bauten inmitten des Lagers befinden, ist nur ein geordne-
ter Ruckbau mdoglich der die Empfindlichkeit der umliegenden Hallen
bezlglich Staub- und Schadstoffimmissionen bertcksichtigt.

2.10 Termine

Es ist vorgesehen, mit den Bauarbeiten flir das neue Hochregallager
Anfang des Jahres 2005 zu beginnen. Die Inbetriebnahme ist auf Ende
2005 geplant.
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UVP-Pflicht

UVP-pflichtig sind grundsétzlich alle Anlagen die die Umwelt erheblich
belasten kénnen. Der Anhang 3 der UVPYV listet die Anlagen die einer
UVP unterstehen abschliessend auf. Einige dieser Anlagen sind nur
dann UVP-pflichtig, wenn sie einen bestimmten Schwellenwert (Lager-
flache, Produktionskapazitat, Leistung, etc) tibersteigen.

Bei einem Hochregallager handelt es sich entsprechend dem Anhang 3
Punkt 80.6 der UVPV um ein Verteilzentrum und ist demnach UVP-
pflichtig bei einer gesamten Lagerfldche von mehr als 20'000 mZ

Im weiteren hangt die Pflicht zu einer UVP davon ab, ob das geplante
Objekt eine Neuaniage im Sinne des USG darstellt, oder ob es sich um
eine Anderung einer bestehenden Anlage handelt.

Beim vorliegenden Projekt ist die Bedingung der Neuanlage unserer An-
sicht nach nicht gegeben. Einerseits deshalb, weil das neu zu erstellen-
de Hochregallager Mitten in die bestehende Baumasse zu stehen kommt
andererseits aber auch weil es einen Teil der heutigen Lagerflachen er-
setzt und die Zunahme der Gesamtlagerfldche nur bei rund 40% liegt. Im
weiteren sind alle zusétzlichen Bauten die fir den Betrieb des Hochre-
gallagers nétig sind (Andockstellen, Anschlussgeleise, Verwaltungsge-
baude) bereits heute vorhanden und werden nicht ausgebaut.

Damit handelt es sich hier nicht um eine Neuanlage im Sinne der Um-
weltschutzgesetzgebung, sondern um eine Anderung einer bestehenden
Anlage und es kommt der Artikel 2 der UVPV, der die Pflicht zur UVP bei
Anderung bestehender Anlagen definiert, zur Anwendung.

Da bereits die bestehende Anlage Uber eine Lagerflache von mehr als
20'000 m? verflgt, der Schwellenwert also bereits heute berschritten ist,
ist nach Art. 2, Abs. 1 UVPV die Anlage nur dann UVP-pflichtig wenn es
sich um eine wesentliche Anderung der Anlage handelt.

Der Wortsinn der ,wesentlichen Anderung’ in diesem Zusammenhang
meint, dass durch die Anderung der bestehenden Anlage sich die Aus-
wirkungen auf die Umwelt wesentlich verandern oder verlagern (Ver-
kehrsaufkommen, Luftemissionen, Flachenbedarf, etc.) missen, damit
die UVP-Pflicht gegeben ist.

Auf Grund der im Kapitel 2 dargelegten Fakten ist davon auszugehen,
dass die Errichtung des Hochregallagers innerhalb des heutigen Zent-
ralersatzteillager zu keinen neuen oder nachteilig verénderten Auswir-
kungen auf die Umwelt fiihrt.

Aus diesem Grunde sind die Voraussetzungen nicht gegeben die ge-
plante Erweiterung des Zentralersatzteillager im Sinne von Art. 2 Abs. 1
UVPV der UVP-Pflicht zu unterstellen.
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4 Auswirkungen auf die Umwelt

Wie bereits aus dem Kapitel 2 ersichtlich ist durch die Erweiterung der
bestehenden Lagerhallen mit einem neuen Hochregallager weder mit
zusatzlichem Verkehr und neuen Arbeitsplatzen noch einem erhéhtem
Energieverbrauch zu rechnen. Auch werden keine neuen Flachen ver-
siegelt.

Nachfolgend sollen einige erganzende Erlauterungen zu den einzelnen
Umweltbereichen die Umweltsituation darlegen.

4.1 Betriebszustand

Luft / Larm Die Luftschadstoff- und L&rmemissionen h&ngen im wesentlichen vom
erzeugten Verkehr ab. Da sich weder der Zu- und Auslieferverkehr, noch
die Fahrten durch die Angestellten selbst erhéht verbleiben die Emissio-
nen auf heutigem Niveau. Mit den rund 100 Fahrten pro Tag die durch
die An- und Auslieferung auf der Strasse erfolgen liegt der Anteil am Ge-
samtverkehr auf der Bahnhofstrasse unter 1% und hat damit selbst bei
einer markanten Zunahme keinen spiirbaren Einfluss auf die Larm- und
Schadstoffimmissionen.

Bezlglich den Luftschadstoffen ist auch die Art und Menge der Wérme-
gewinnung fur die Emissionen von Bedeutung. Da im Zusammenhang
mit dem Hochregallager kein zuséatzlicher Warmeenergiebedarf entsteht,
im gleichen Zeitrahmen zumindest ein Teil der bestehenden Heizanla-
gen erneuert werden soll, werden die Schadstoffemissionen des Areals
in naher Zukunft gar abnehmen.

Grundwasser Die Eingriffe ins Grundwasser beschrénken sich auf die Pfahle, die zur
Fundation des neuen Hochregallagers zu erstellen sind. Da das Areal im
Grundwasserschutzbereich A, liegt, ist eine Ausnahmebewilligung des
AWEL fir die Errichtung dieser Pfahle notwendig.

Die Ausarbeitung eines bewilligungsfahigen Projektes ist nicht Gegen-
stand des Gestaltungsplanverfahren sondern wird im Rahmen des Bau-
gesuchsverfahren in Zusammenarbeit mit dem AWEL angegangen.

Eine erste grobe Abschétzung zeigte aber, dass eine Fundation mit
Pfahlen die das Grundwasser nicht wesentlich beeinflusst méglich ist.

Altlasten Die Parzelle Kat. Nr. 1109 ist im Altlastenverdachtsflachenkataster mit
einem Eintrag versehen. Dieser Eintrag (Bezeichnung D.2) bezieht sich
auf eine oberflachliche Aufflllung mit kiesigem Material beim Bau der
bestehenden Lagerhallen. Diese Schicht weist eine Machtigkeit von 0.5
bis 1.1 m auf.

Weitere Abkl&rungen sind im Rahmen des Bauprojektes nétig, allerdings
durfte es sich beim vorhandenen Eintrag um préventive Festsetzung
handeln. Es kann davon ausgegangen werden, dass es sich bei der
kinstlichen Aufflllung um unverschmutztes Material handelt, und somit
keine Altlastensanierung notwendig wird.
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Flora / Fauna Da das neue Hochregallager keine neuen, unbebauten Fléchen betrifft,
sondern lediglich eine bereits versiegelte Fldche in der Hohe besser
ausnutzt, sind durch den Betrieb weder Grinflachen noch Habitate von
Tieren betroffen.

Landschaftsbild Das vorgesehene Hochregallager kommt in die ,Hohe Industriezone 18’
zu liegen, in welcher grundsétzlich Bauten bis 20.0 m Héhe zugelassen
sind. Mit 27.8 m reicht das geplante Hochregallager deutlich tber die
zulassige Hohe hinaus.

Die bestehenden Lagerhallen weisen Hohen von rund 6.0 bis 12.7 m
auf. Das Biirogebaude Uiberschreitet mit seinen 24.1 m die 20.0 m eben-
falls und erreicht mit seinem Aufbau (27.2 m) fast die Héhe des geplan-
ten Hochregallagers. Der Schnitt im Anhang B zeigt die maximal mégli-
che Hohe des Hochregallagers im Verhaltnis zu den bestehenden Bau-
ten.

Mit der Lage abseits der Dorfzentren im Industriegebiet der Gemeinden
Buchs und Dallikon und in der Talsohle des Furttales wird das geplante
Objekt weder die Sicht auf die beidseitigen Hugelztige stéren noch die
unmittelbare Umgebung des Areals beeintrachtigen.

4.2 Bauphase

Im Zusammenhang mit dem Bau des neuen Hochregallagers kann es
durchaus zu temporédren Auswirkungen auf die Umwelt kommen. Da
diese aber wesentlich vom effektiven Bauvorhaben und den Bauver-
fahren und -ablaufen abhéngen, kann dazu zum jetzigen Zeitpunkt noch
keine genaue Aussage gemacht werden.

Es ist deshalb vorgesehen im Rahmen des Baubewilligungsverfahren
die detaillierten Massnahmen zur Vermeidung respektive Verminderung
der Auswirkungen auf die Umwelt wahrend der Bauzeit aufzuzeigen und
in der Baueingabe festzuhalten.
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Gesamthbheurteilung

Wie sich zeigt, sind die Auswirkungen auf die Umwelt durch die geplante
Erweiterung des Zentralersatzteillager auf dem AMAG-Areal im Betriebs-
zustand minimal.

Da das neue Hochregallager weder zuséatzlichen Warenumschlag noch
zusatzliche Arbeitsplatze schafft, das heisst kein zuséatzlicher Verkehr
erzeugt wird, bleiben die Emissionen bezliglich Luft und L&rm unveran-
dert. Auch die Auswirkungen auf die Gbrigen Umweltmedien wie Grund-
und Oberflachengewasser sowie Boden und Flora / Fauna sind durch
das Projekt nicht relevant.

Durch geeignete Massnahmen kénnen auch die wahrend der Bauzeit
moglichen Beeintréchtigungen minimiert werden. Die Festlegung dieser
Massnahmen wird im Rahmen der Bauprojektes stattfinden. Mit Aufla-
gen in der Baubewilligung hat zudem die Behérde die Mdglichkeit weite-
re Massnahmen zum Schutze der Umwelt in der Bauphase zu verfligen.

In diesem Sinne steht der Genehmigung des Gestaltungsplanes, der zur
Realisierung des Hochregallagers notwendig wird aus der Sicht der
Umwelt nichts im Wege.

Zirich, 10. September 2003

F. Preisig AG / Thomas Zimmermann

F. Preisig AG Bauingenieure und Planer SIA/USIC



	Genehmigungsverfügung (BDV 100 vom 06.02.2004)
	Vorschriften
	Plan
	Planungsbericht nach Art. 47 RPV
	Anhang A
	Anhang B
	Anhang C

	Umweltbericht

